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Den ärztlichen Bereitschaftsdienst vermittelt die Kassenärztliche Vereinigung 
Bayerns (KVB), Tel. Nr. 116 117.

Pflegestützpunkt: Mo. - Mi., 10.00 - 16.00 Uhr, Do.: 11.00 - 18.00 Uhr
Fr.: 10.00 - 12.00 Uhr
Tel.: 08221/95-461, Fax: 08221/95-6209, 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-guenzburg.de

Öffnungszeiten Rathaus Offingen:
Montag: 08.00 - 12.15 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr 
Dienstag: 08.00 - 12.15 Uhr
Mittwoch: 08.00 - 12.15 Uhr 
Donnerstag: 08.00 - 12.15 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 08.00 - 12.15 Uhr

Erreichbarkeit und Terminvereinbarungen möglich unter:
Verwaltung: (08224) 9697 -11 rathaus@offingen.de 
Bürgeramt: (08224) 9697 -60 buergeramt@offingen.de
Bauamt: (08224) 9697 -23, -21, -36 bauamt@offingen.de
Kasse: (08224) 9697 -20, -29 kasse@offingen.de 
Kämmerei: (08224) 9697 -17, -28, -19 kaemmerei@offingen.de 
Steueramt: (08224) 9697 -16 steueramt@offingen.de 
Personalamt: (08224) 9697 -22 personalamt@offingen.de 

Öffnungszeiten/ Erreichbarkeit Standesamt:
Montag: 14.00 - 18.00 Uhr (nur nach vorheriger Terminvereinbarung)

Donnerstag: 14.00 - 18.00 Uhr (nur nach vorheriger Terminvereinbarung)

Telefonnummer: (08224) 9697 -14 standesamt@offingen.de 

Erreichbarkeit Musikschule (nur nach Terminvereinbarung):

Telefonnummer: (08224) 9697 - 11, -24 musikschule@offingen.de  

Öffnungszeiten/ Erreichbarkeit Bauhof Offingen:
Montag - Donnerstag 07.00 - 16.00 Uhr
Freitag 07.00 - 12.00 Uhr
Telefonnummer: (08224) 1016

Wasserwerk Offingen (08224)  2911
Kläranlage (08224)  7075

0160 4332873; 0171 2749690
Schule (08224) 801937
Kindergarten/-krippe Offingen (08224) 9681877
Kinderhaus Schnuttenbach 0152 59118665

Öffnungszeiten/ Erreichbarkeit Familienstützpunkt:
Montag: 09.30 - 12.30 Uhr
Donnerstag: 15.30 - 16.30 Uhr
Telefonnummer: (08224) 9681878

0

0

Notfallrettung

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Notfallrettung/Krankentransport: 

Für jeden Fall die passende Nummer

Nicht lebensbedrohlich krank, aber Arztpraxen zu: Tel.Nr. 116 117

Lebensbedrohliche Erkrankung oder Verdacht auf Herzinfarkt: Tel.Nr. 112

Rettungsdienst u. Krankentransport des BRK: Tel.Nr. 112; Krankenfahr-

ten (z. Dialyse, Arzt, Reha) Tel.Nr. 08221-33597, www.kvguenzburg.brk.de

Betreutes Fahren - Däubler Ambulanz GmbH 

Krankentransport, Bestrahlungs-, Dialysefahrten, (sitzend und liegend) 

24 Std.-Service: Telefon 08224/801789, www.daeubler-ambulanz.de

Feuerwehr: 112; Polizei: Notruf 110, Polizeiinspek. Burgau 08222/96900

Giftnotruf München: 089/19240

Strom: Störungshotline LEW 0800/5396380, EnBW ODR AG 07961/820

Gas: Erdgas Schwaben Günzburg 08221/36020

Notruf (Nach/Wochenende) 0800/1828384

Standort Defibrillator Offingen: Eingangsbereich Raiffeisenbank Offingen

Standort Defibrillator Gundremmingen: Eingangsbereich Rathaus

Standort Defibrillator Schnuttenbach: Schützenheim Schnuttenbach

                                                               Nordseite FFWhaus Schnuttenb.

Ambulante Kranken- und Seniorenpflege, Ökumenische Sozialstation 

im Landkreis Günzburg, Telefon (08221) 36420

Pflegedienst Ruoff/Schmidt, Hermann-Hesse-Str. 16, 89312 Günzburg

Tel. 08221/6907, Fax: 08221/2044265, www.rs-pflegedienst.de

Telefonseelsorge: 0800/1110111, 0800/1110222

Amtliche Bekanntmachungen

Verwaltungsgemeinschaft Offingen

Nr. 06- Freitag, 14. Februar 2025                   KW 07                                                  65. Jahrgang

Druck:  Altstetter-Druck GmbH

Höslerstr. 2,  86660 Tapfheim

Telefon 09070-90060 Fax 09070-1040

E-Mail:  offingen@altstetter.de

der Verwaltungsgemeinschaft Offingen,

des Marktes Offingen und 

der Gemeinde Gundremmingen

AMTSBLATT

Ambulante Pflege
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Müllabfuhr ACHTUNG: Sonderöffnungszeiten für Wahlunterlagen

Restmüll Offingen: 
Aufgrund der kurzen Fristen bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 
23.02.2025, stehen nicht die gewohnten Zeiträume für die Bereitstellung 

Biomüll Offingen: Dienstag, 18.02.2025 der Briefwahlunterlagen bereit. 
Die Wahlunterlagen (Stimmzettel) werden voraussichtlich erst am 
06.02.2025 an die Rathäuser ausgeliefert. Auch wenn vorher schon die Restmüll Gundremmingen: Mittwoch, 19.02.2025
Möglichkeit besteht, die Briefwahl zu beantragen, können die Unter-
lagen damit erst ab dem 10.02.2025 ausgegeben bzw. verteilt werden.

Biomüll Gundremmingen: Dienstag, 18.02.2025 Es wird deshalb empfohlen, die Briefwahlunterlagen persönlich ab dem 
10.02.2025 im Rathaus zu beantragen und abzuholen. Es kann auch direkt 
im Rathaus mit den Briefwahlunterlagen gewählt werden.Blaue Vereinstonnen
Nachdem die Briefwahlunterlagen somit nur zwei Wochen lang beantragt Offingen: Montag, 03.03.2025
und ausgegeben werden können, bietet das Rathaus im Bürgeramt Sonder-

Schnuttenbach: Dienstag, 11.03.2025 öffnungszeiten an.
Gundremmingen: Donnerstag, 20.02.2025

Die erweiterten Öffnungszeiten, ausschließlich für Wahlunterlagen, sind:
Von 10.02.2025 bis 21.02.2025:Gelbe Tonne
Montag - Mittwoch: durchgehend von 07:30 bis 16:00 Uhr

Offingen/Schnuttenb./Gundremmingen: 
Donnerstag: durchgehend von 07:30 bis 18:00 Uhr

Freitag, 21.02.2025 Freitag: von 07:30 bis 12:15 Uhr
Letzter Tag für die Beantragung der Briefwahlunterlagen ist Freitag, 
der 21.02.2025.Öffnungszeiten Wertstoffhof Offingen

Freitag: 14.00 - 17.00 Uhr; Samstag: 9.00 - 11.00 Uhr
Wegen der erforderlichen Nachbereitung der Wahl bleibt das Bürger-

Der Wertstoffhof in Offingen ist von März bis einschl. November büro am Montag, den 24.02.2025 geschlossen.
auch mittwochs von 17.00 - 19.00 Uhr geöffnet.

Die Sonderöffnungszeiten sind ein besonderer Service für die Bundes-
tagswahl. Andere Anliegen in diesem Zeitraum, wie z. B. die Ausstellung 
von Reisepässen, bitten wir nach Möglichkeit auf Zeiten nach dem 
24.02.2025 zu verschieben. Für dringliche Angelegenheiten gelten die 
üblichen Öffnungszeiten des Bürgeramtes, eine Bearbeitung während der 
Sonderöffnungszeiten ist nicht möglich. Für alle anderen Bereich im 
Rathaus gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Ihr Bürgeramt-Team

0

0

0

000

0
0

0

Mittwoch, 19.02.2025

                                                            

Empfang für ehrenamtliche Jugendleiterinnen 
und Jugendleiter im Landkreis Günzburg

Stellenausschreibung Der Kreisjugendring Günzburg und der Landkreis Günzburg richten am 14. 
   März 2025 um 19.00 Uhr im Stadtsaal in Krumbach den 6. Empfang für 

Der Markt Offingen sucht für den ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter aus. 
  gemeindlichen Bauhof Zu diesem Empfang laden wir all diejenigen als Gäste ein, die im Landkreis 

      zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Günzburg in der Kinder- und Jugendarbeit der zahlreichen Vereine und Ver-
bände tätig sind, ob als Trainer/-in, Übungsleiter/-in, Gruppenleiter/-in, versierte Vollzeitkraft (m/w/d)
Jugendvorstand oder Juleica-Inhaber/-in.            
Gemeinsam möchten die Veranstalter Danke sagen für den unermüdlichen Nähere Informationen zu der Stellenausschreibung finden sie unter
Einsatz in der Kinder- und Jugendarbeit. Gleichzeitig werden die Jugend-https://stellenausschreibung.offingen.de oder mit dem QR Code    
leiterinnen und Jugendleiter, die bereits 10 Jahre und mehr aktiv Jugend-                        
arbeit leisten, für Ihr Engagement geehrt. Für eine Ehrung kann man sich 
selber vorschlagen oder durch einen im Verein Verantwortlichen 
vorgeschlagen werden.
Anmeldungen und Ehrungsvorschläge bitten wir bis spätestens 14. 
Februar 2025 an den Kreisjugendring Günzburg direkt über den Link auf der Interessiert?
Internetseite www.jugend-guenzburg.de oder per Mail an

 Dann freuen wir uns Sie kennen zu lernen, bitte senden Sie Ihre aussage-
Bitte beachten Sie, dass Sie sich als Bucher:in UND als Teilnehmer:in kräftigen Bewerbungsunterlagen spätestens bis zum 28.02.2025 an:
anmelden!!VGem Offingen, z.Hd. Herrn Bihler, Marktstraße 19 oder
Für Rückfragen stehen wir gerne unter Telefon 08221/95417 zur Verfügungper E-Mail an bihler@offingen.de                                                                 

jugendleiterempfang@landkreis-guenzburg.de zu richten.

Notartag
im Rathaus Offingen

Der nächste Amtstag des Notariates Günzburg
im Rathaus Offingen, findet am

Montag, 17.03.2025 statt.

Bitte vorherige telefonische Terminvereinbarung 2 Wochen 
vor dem Amtstag unter Tel.-Nr. 08221-36870 ist erforderlich.

mailto:jugendleiterempfang@landkreis-guenzburg.de


Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen liegen ebenfalls Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung einer 
aus.Flächennutzungsplanänderung
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
auch im Internet unter http://www.vgem-offingen.de (Rubrik: Aktuelle 

Die Gemeinde Gundremmingen hat am 21.10.2021 beschlossen eine Ände-
Bauleitplanungen - Gemeinde Gundremmingen) veröffentlicht.

rung des Flächennutzungsplanes für das Baugebiet „Biogasanlage und 
landwirtschaftlicher Betrieb Gundremmingen“ 1. Änderung und Erwei-

Datenschutz: 
terung, aufzustellen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der 
Das Plangebiet liegt nord-westlich des Siedlungsbereiches von Gundrem-

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. Mit § 3 BauGB und dem BayDSG. 
mingen und westlich der Staatsstraße 2025. Die Flächennutzungsplan-

Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten 
änderung dient der Erweiterung eines Sondergebietes Biogasanlage.

Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“, das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Umweltverbänden:
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes) ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 
2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen Einwendungen ausge-
schlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht recht-
zeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können (§ 3 Abs. 3 
BauGB).

Gundremmingen, 14.02.2025
gez. Tobias Bühler
1. Bürgermeister

Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung eines 
Der Entwurf der 13. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Biogas- Bebauungsplanes
anlage und landwirtschaftlicher Betrieb Gundremmingen“ 1. Änderung und Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Erweiterung und die Begründung, jeweils in der Fassung vom 12.12.2024, Die Gemeinde Gundremmingen hat am 21.10.2021 beschlossen, für das 
liegen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in den Amtsräumen im Rathaus der Baugebiet „Biogasanlage und landwirtschaftlicher Betrieb Gundremmin-
Verwaltungsgemeinschaft Offingen, Marktstraße 19, 89362 Offingen gen“ den wirksamen Bebauungsplan zu ändern bzw. zu erweitern, im Sinne 

vom 24.02.2025 bis einschl. 26.03.2025 des § 30 BauGB.
öffentlich aus. Stellungnahmen können während dieser Frist schriftlich oder Das Plangebiet liegt nord-westlich des Siedlungsbereiches von Gundrem-
nach vorheriger Terminvereinbarung zur Niederschrift abgegeben werden. mingen und westlich der Staatsstraße 2025.
Die Zahl der durch das Planungsvorhaben betroffenen Belange sowie der 
Umfang der einzusehenden Unterlagen bewegen sich im Rahmen eines 
durchschnittlichen Planungsvorhabens. Eine Verlängerung der Auslegungs-
frist nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB ist nicht erforderlich.
Für die Einsichtnahme der Planunterlagen im Rathaus sind Einschränkun-
gen der freien Zugänglichkeit hinsichtlich besonderer Zugangsregelungen 
sowie Öffnungszeiten möglich. Es wird darum gebeten, vorrangig von 
der Möglichkeit der Einsichtnahme des Entwurfs der Flächennutzungs-
planänderung im Internet Gebrauch zu machen.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschluss-
fassung über die Änderung des Flächennutzungsplans unberücksichtigt 
bleiben, wenn die Stadt den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Änderung des Flächen-
nutzungsplans nicht von Bedeutung ist.

Umweltrelevante Informationen sowie Stellungnahmen aus der frühzeitigen 
Beteiligung gemäß  § 3 Abs. 1 / § 4 Abs. 1 BauGB sind verfügbar und liegen 
ebenfalls aus:

Das bestehende Sondergebiet soll nach Süd-Westen erweitert werden um 
in Zuordnung der bestehenden Biogasanlage, eine weitere Biogasanlage, 
ein Rinderstall als auch ein Betriebsleiterwohnhaus erstellen zu können. 
(Sondergebiet „Biogasanlage und landwirtschaftlicher Betrieb“ gemäß § 11 
BauNVO).
Der Entwurf des Bebauungsplans „Biogasanlage und landwirtschaftlicher 
Betrieb Gundremmingen“ 1. Änderung und Erweiterung mit Textteil und die 
Begründung, jeweils in der Fassung vom 12.12.2024, liegen gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB in den Amtsräumen im Rathaus der Verwaltungsgemein-
schaft Offingen, Marktstraße 19, 89362 Offingen

vom 24.02.2025 bis einschl. 26.03.2025
öffentlich aus. Stellungnahmen können während dieser Frist schriftlich oder 
nach vorheriger Terminvereinbarung zur Niederschrift abgegeben werden.
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Die Zahl der durch das Planungsvorhaben betroffenen Belange sowie der An neun Abenden werden Themen wie individuelle Körperpflege, Ernäh-
Umfang der einzusehenden Unterlagen bewegen sich im Rahmen eines rung, Krankenbeobachtung und rückenschonende Hebetechniken behan-
durchschnittlichen Planungsvorhabens. Eine Verlängerung der Ausle- delt. Das Thema Pflegeversicherung wird von der Teamleitung Pflege der 
gungsfrist nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB ist nicht erforderlich. AOK Günzburg an einem Abend eingehend erläutert.
Für die Einsichtnahme der Planunterlagen im Rathaus sind Einschränkun- Abschließen wird der Kurs mit einem Zertifikat und dem Besuch eines 
gen der freien Zugänglichkeit hinsichtlich besonderer Zugangsregelungen Sanitätshauses. 
sowie Öffnungszeiten möglich. Es wird darum gebeten, vorrangig von 
der Möglichkeit der Einsichtnahme des Entwurfs des Bebauungs- Der Kurs findet im Feuerwehrhaus in Harthausen jeweils mittwochs von 
planes im Internet Gebrauch zu machen. 19.30 Uhr bis ca. 21.30 Uhr statt und steht allen Interessierten offen. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschluss- Die Kursgebühren, inklusive Fachbuch, werden bei regelmäßiger Teilnahme 
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Stadt anteilig von den Krankenkassen erstattet.
den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist. Anmeldung und weitere Informationen erhalten Sie bei der Ökumenischen 

Sozialstation im Landkreis Günzburg unter der Telefonnummer 
Umweltrelevante Informationen sowie Stellungnahmen aus der frühzeitigen 08221/36420. 
Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 / § 4 Abs. 1 BauGB sind verfügbar und liegen  
ebenfalls aus:

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen liegen ebenfalls 
aus. Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen 
sind im Internet unter. http://www.vgem-offingen.de (Rubrik: Aktuelle 
Bauleitplanungen - Gemeinde Gundremmingen) veröffentlicht.
Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. Mit § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutz-
rechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“, das ebenfalls 
öffentlich ausliegt.

Gundremmingen, 14.02.2025
gez. Tobias Bühler
1. Bürgermeister

Kurs für häusliche Krankenpflege der Ökumenischen 
Sozialstation Günzburg
Günzburg/Harthausen. Am Mittwoch, den 26. Februar 2025 startet die 
Ökumenische Sozialstation im Landkreis Günzburg wieder einen Hauskran-
kenpflegekurs. 
Immer mehr kranke oder alte Menschen werden zu Hause in ihren Familien 
gepflegt. Die Pflege naher Verwandter im vertrauten Heim erfordert 
vielfältige Fähigkeiten und ein großes Durchhaltevermögen. Oftmals ist dies 
eine anspruchsvolle und belastende Aufgabe. 
In diesem Kurs können pflegende Angehörige in praxisnahen Übungen ihre 
Kenntnisse vertiefen, selbst ausprobieren und individuelles Pflegeverhalten 
erlernen.
Durch den Kurs führt Elfriede Mayer, erfahrene Pflegefachkraft und ausge-
bildete Leiterin von Kursen für häusliche Pflege, die sich viel Zeit für die 
Wünsche und Fragen der Kursteilnehmerinnen nehmen wird.

 
Kinderzuschlag - mehr Geld für Familien!
Onlineveranstaltung am 19. März 2025 von 9:00 bis 11:00 Uhr
Haben Sie schon einmal etwas vom Kinderzuschlag gehört?
In einer kostenlosen Onlineveranstaltung informiert Frau Kaupp, die Leiterin 
des Teams Kinderzuschlag der Familienkasse Baden-Württemberg Ost über 
alles, was man zum Thema Kinderzuschlag wissen sollte. 
Eine Anmeldung ist erforderlich unter:
https://eveeno.com/357621305

Technische Voraussetzungen zur Teilnahme: 
Empfehlenswert ist ein PC mit Headset, alternativ mobile Endgeräte wie 
Notebook, Tablet oder Mobiltelefon.

Die Veranstaltung findet in Kooperation der Beauftragten für Chancengleich-
heit der Agenturen für Arbeit Ulm und Neu-Ulm sowie der Jobcenter Ulm, Alb-
Donau und NeuUlm statt.

Chancen nutzen, Chancen verbessern - Wege zum 
Berufsabschluss! Ein Überblick für Erwachsene
Onlineveranstaltung am 12. März 2025 von 10:00 bis 10:45 Uhr
Wer in Beschäftigung steht und aktuell noch keine abgeschlossene Berufs-
ausbildung hat, aber gerne einen Berufsabschluss nachholen möchte, ist 
herzlich zur Infoveranstaltung eingeladen.
Ein Berufsabschluss sichert die eigene berufliche Zukunft auf dem 
Arbeitsmarkt und erhöht die Chancen auf eine stabile Beschäftigung.
Wir informieren in dieser Veranstaltung über verschiedene Wege zum Erwerb 
eines Berufsabschlusses und geben Informationen zu Voraussetzungen, 
Fördermöglichkeiten und Unterstützungsangeboten.
Ansprechpartner: Frau Stolz, Berufsberaterin

Technische Voraussetzungen zur Teilnahme: 
Empfehlenswert ist ein PC mit Headset, alternativ mobile Endgeräte wie 
Notebook, Tablet oder Mobiltelefon.

Den Link zur Veranstaltung erhalten Sie nach Bestätigung der Anmeldung.

Anmeldung unter: https://eveeno.com/berufsabschluss_1203
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ihm mit einem ambitionierten erzählerischen Ansatz, einer herausragenden 
Hauptdarstellerin und vor allem seiner Fähigkeit zu ruhigem, emphatischem 
Beobachten ein berührender Film über eine Frau im Widerstand und die Kraft 
der Liebe.
Dauer: 2h04; Regie: Andreas Dresen; Darsteller*innen: Liv Lisa Fries, 

Abendkurs „Starke Eltern - Starke Kinder®“ Johannes Hegemann, Gabriele Maria Schmeide
beim Kinderschutzbund in Dillingen 1 Termin, 18.02.2025, Dienstag, 18:00 - 20:04 Uhr
Am 10. März 2025 startet wieder ein Elternkurs des Kinderschutzbundes Donau-Lichtspiele, Leonhardstr. 4, 89362 Offingen
„Starke Eltern-Starke Kinder“ in Dillingen. An sechs Montagabenden treffen Eintritt: Loge: 10,00 € Parkett: 8,00 €, 
sich Eltern, die Interesse haben, über Erziehungsfragen nachzudenken und ermäßigt Rentner*innen: Loge 9,00 €, 
sich mit anderen Mamas und Papas auszutauschen. Die Kursleiterinnen Gabi ermäßigt Rentner*innen: Parkett 7,00 €, 
Titze und Daniela Gütinger unterstützen die Eltern dabei, ihre Werte und ermäßigt Schüler*innen/Student*innen: Loge 8,00 €, 
Wünsche in der Erziehung zu formulieren. Ein wichtiger Teil des Kurses ist, das ermäßigt Schüler*innen/Student*innen: Parkett 6,00 € (nicht rabattierbar)
Miteinanderreden in der Familie. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen 
die gewaltfreie Kommunikation kennen, die Ich-Botschaften und das einfühl-
same Zuhören. Dadurch können Eltern ihre Kinder besser verstehen und 
unterstützen. Das verbessert und entspannt oft das Klima in der Familie. 
Wichtige Inhalte sind außerdem das Thema Grenzen setzen und der Umgang Talente unserer Musikschule glänzen beim Concertino-Wettbewerb des 
mit Wut und Konflikten. Es wird auf eine wertschätzende Atmosphäre ASM
geachtet, in der weder der Zeigefinger erhoben wird, noch allgemeingültige Beim diesjährigen Concertino-Wettbewerb des ASM konnten junge Musike-
Rezepte vermittelt werden. Der Kurs findet in der Geschäftsstelle des rinnen und Musiker aus der Region mit herausragenden Leistungen glänzen. 
Kinderschutzbundes statt und spricht alle Menschen, die mit Kindern leben, Besonders stolz können wir auf zwei unserer Talente sein: Martha Littwin 
an. Die Kursgebühr beträgt 65 €. Wenn sich beide Elternteile zusammen (Querflöte) und Felix Wiedemann (Posaune), die sich den Titel der Verbands-
anmelden, wird die Kursgebühr nur einmal fällig. sieger sicherten und sowohl die Jury als auch das Publikum mit ihren 

Darbietungen begeisterten. Felix Wiedemann zeigte nicht nur technisches 
Die Termine sind: 10./17./24./31. März und 07./14. April 2025 Können, sondern auch eine beeindruckende musikalische Ausdruckskraft. 
jeweils von 18:30 bis 21:30 Uhr. „Es war ein unvergessliches Erlebnis, auf der Bühne zu stehen und meine 

Musik mit anderen zu teilen“, sagte Felix nach der Preisverleihung - und das 
Weitere Infos unter: www.kinderschutzbund-dillingen.de  (siehe Angebote) spiegelte sich auch in seiner Performance wider.
Anmeldung per Mail: info@kindertherapie-wertingen.de oder telefonisch in Neben Martha fielen auch andere Teilnehmerinnen mit der Querflöte mit ihren 
der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes jeweils Donnerstag von 16:00 beeindruckenden Leistungen positiv auf: Insgesamt wurden fünf Auszeich-
bis 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 09071/727616. nungen vergeben, die die Vielfalt und das hohe Niveau der musikalischen 

Talente unserer Musikschule widerspiegeln. So konnten auch Amelie Bühler 
und Felizitas Girlich eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb in Nürnberg 
erreichen, wo sie gemeinsam mit den Verbandssiegern antreten werden. 
Zudem erhielt Zoe Baumeister für ihre Darbietung mit 92 Punkten ebenfalls 
eine Auszeichnung.
Ein großer Garant für den Erfolg sind die Lehrer/innen der Musikschule.
Renate Schmucker war gleich mit sechs Schülerinnen beteiligt die alle eine 
Auszeichnung erhielten. Zusätzlich einen großartigen Beitrag leistete 

H1500f Offingen - Küche der Toskana Gabriella Türk als Korrepetitorin am Klavier für alle Teilnehmer.
In diesem Kurs nehmen wir Sie mit auf eine kulinarische Reise durch eine der Der Concertino-Wettbewerb des ASM ist nicht nur eine wertvolle Gelegenheit 
faszinierendsten und geschmackvollsten Regionen Italiens. Die toskanische für junge Musiker, ihre Fähigkeiten zu messen, sondern auch eine wichtige 
Küche ist geprägt von Einfachheit, Frische und einer tiefen Verbundenheit zur Plattform für den musikalischen Nachwuchs unserer Region.
Natur. Wir sind stolz auf unsere talentierten Musikerinnen und Musiker und freuen 
Werner Stark, Heiner Bahmann uns schon auf den Bundeswettbewerb in Nürnberg.
1 Termin, 17.02.2025, Montag, 18:00 - 22:00 Uhr
Grund- und Mittelschule, Zugang über Parkplatz bei Mindelhalle, Schulstr. 6, 
89362 Offingen, Küche, 1. UG
Kursgebühr: 62,00 € (inkl. 25,00 € Lebensmittelkosten)

H1501f Offingen - Küche der Toskana
In diesem Kurs nehmen wir Sie mit auf eine kulinarische Reise durch eine der 
faszinierendsten und geschmackvollsten Regionen Italiens. Die toskanische 
Küche ist geprägt von Einfachheit, Frische und einer tiefen Verbundenheit zur 
Natur.
Werner Stark, Heiner Bahmann
1 Termin, 18.02.2025, Dienstag, 18:00 - 22:00 Uhr
Grund- und Mittelschule, Zugang über Parkplatz bei Mindelhalle, Schulstr. 6, 
89362 Offingen, Küche, 1. UG
Kursgebühr: 62,00 € (inkl. 25,00 € Lebensmittelkosten)

F041h Offingen - In Liebe, eure Hilde (Deutschland, 2024, Drama)
Hilde Coppi (Liv Lisa Fries) ist 1942 in Berlin gerade dabei, ihren Platz in der 
Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ zu finden, als sie sich in Hans (Johannes 
Hegemann) verliebt. Obwohl sie ständig in Lebensgefahr schweben, verbrin-
gen die beiden einen unvergesslichen Sommer miteinander, bis sie schließ-
lich auffliegen und Hilde schwanger ins Gefängnis kommt. Doch dort entwi- Erste Reihe von links: Charlotte Seitz, Esila Kocak,(Musikschule Ichenhau-
ckelt sie bis dato ungeahnte Kräfte. sen), Felizita Girlich, Martha Littwin; Zweite Reihe von links: Renate Schmu-
Auch wenn der Regisseur Andreas Dresen sich in den eigentlich mehr als cker, Zoe Baumeister, Felix Wiedemann, Gabrilla Türk, Amelie Bühler
ausgetretenen Gefilden des Drittes-Reich-Widerstandskinos bewegt, gelingt Bild: Felicitas Girlich
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Weitere Informationen erhalten Sie immer montags von 09:00 bis 11:30 Uhr 
und donnerstags von 12:00 bis 14:30 Uhr im Büro der Musikschule. 
Telefonisch erreichen Sie uns unter der Nummer 08224 969724 oder online  
unter https://vgem-offingen.de/musikschule/informationen/ 

Klaus Schlander WAHLBEKANNTMACHUNG
Musikschulleiter zur Bundestagswahl

1. Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt.
Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

2. Der Markt Offingen

ist in folgende 3 Wahlbezirke eingeteilt.

3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
Faschingsumzug 2025 um 16:30 Uhr in der Mindelhalle Offingen, Schulstraße 8, 89362 Offingen zu-

sammen.
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
bitte beachten Sie, dass während des Offinger Faschingsumzuges am 4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks 
Sonntag, den 16.02.2025, von 11.00 Uhr bis zum Ende der Veranstaltung wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die Wählerinnen 
gegen ca. 19.00 Uhr die Bahnhofstraße, Hauptstraße, Marktstraße, Steigstra- und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Perso-
ße, die Donaustraße, Unterdorfstraße, der Krautgartenweg und der Pfarrer- nalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Portenlänger-Platz in Offingen für den Durchgangs- und Anliegerverkehr Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben.
gesperrt sind. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler 
Ebenfalls ist in dieser Zeit die Zufahrt zur Leonhardstraße und zum Gebiet Am erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
Steinbrunnen, Steckengasse, Waltergasse, Pfarrer-Miller-Straße und Kir- Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweit-
chenweg für den Durchgangs- und Anliegerverkehr gesperrt. stimme. 
Sollten Sie Ihr Fahrzeug an diesem Tag dringend benötigen, bitten wir Sie 
darum, dieses rechtzeitig außerhalb abzustellen. Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
Der Anliegerverkehr auf den restlichen Strecken ist zulässig. Ich bitte Sie a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber 
jedoch sehr herzlich, aufgrund des zu erwartenden hohen Fußgängerauf- und Bewerberinnen der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe 
kommens in Offingen auf den motorisierten Verkehr zu verzichten. der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
Gleichzeitig wird darum gebeten im Schlehbachweg, Kapellenweg und anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem 
Landstroster Weg darauf zu achten, dass Rettungsfahrzeuge notfalls unge- Namen jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeich-
hindert durchkommen! nung,
Ebenfalls bitte ich zu beachten, dass während der Veranstaltung das Mit- b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der 
führen von spirituosenhaltigen Getränken per Allgemeinverfügung des Mark- Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und 
tes Offingen verboten ist. Polizei, Securitykräfte und die Ordner der Faschings- jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber oder Bewerberinnen der zuge-
gesellschaft Offonia sind an diesem Tag berechtigt, Taschenkontrollen lassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die 
durchzuführen und spirituosenhaltige Getränke zu beschlagnahmen. Diese Kennzeichnung.
Sicherheitsmaßnahme des Marktes Offingen wird dazu beitragen, 
alkoholbedingten Vandalismus sowie Gewalttaten zu vermeiden und das Die wählende Person gibt 
friedliche Feiern zu fördern. ihre Erststimme in der Weise ab,
An der Aufstellungs- und Umzugsstrecke empfiehlt sich erfahrungsgemäß dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in 
das Wegräumen von Mülltonnen und Dekorationsgegenständen, falls diese einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
leicht erreichbar sind. Die Abschlussveranstaltung wird dieses Jahr in der welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten soll,
Mindelhalle stattfinden. Für die Verkehrseinschränkung sowie den vermutlich 
erhöhten Lärmpegel entlang der Umzugsstrecke und im Umfeld der Ab- und ihre Zweitstimme in der Weise ab,
schlussveranstaltung in der Mindelhalle, bitte ich um Ihr Verständnis. dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in 

einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
Herzlichst welcher Landesliste sie gelten soll.
Thomas Wörz
Erster Bürgermeister Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des 

Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der 
Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende 
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffent-
lich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist.
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Amtliche Bekanntmachungen für die Gemeinden 

Offingen und Gundremmingen sind stets im Teil 

"Amtliche Bekanntmachungen der VGem. Offingen" 

zu finden.

des Marktes
Offingen

Internet: www.offingen.de • E-Mail: rathaus@offingen.de
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6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises
oder Datum  Veranstalter Veranstaltungsort
b) durch Briefwahl Veranstaltung
teilnehmen.

16.02.2025 Offonia Offingen
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Verwal- Faschingsumzug
tungsgemeinschaft) einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 17.02.2025 BSG Offingen Klaiberhaus
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Senioren Schießen
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei Kinoprogramm für die Woche vom 13.02.2025 bis 19.02.2025
der angegebenen Stelle abgegeben werden. Wunderschöner Do., 17.30 Uhr; 20.15 Uhr
Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die Fr., 17.30 Uhr; 20.15 Uhr
wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahl- Sa., 15.00 Uhr; 17.45 Uhr
scheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlberechtigte 20.30 Uhr
Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl So., 20.15 Uhr
wählen kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht recht- Mo., 17.30 Uhr; 20.15 Uhr
zeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Di., 20.15 Uhr
Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12 Uhr, Mi., 17.30 Uhr; 20.15 Uhr
besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu In Liebe, Eure Hilde Di., 17.45 Uhr
beantragen, wenn die wahlberechtigte Person glaubhaft versichert, dass der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder sie ihn verloren hat.

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter 
anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des 
Bundeswahlgesetzes).Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist 
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzu-
lässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der 
wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Inte-
ressenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahl-
gesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbei-
führt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme 
abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches).

Datum Unterschrift
14.02.2025

Samstag, 15.02.2025 Vom Tage
17:00 OFF: Rosenkranz
18:00 RB: Beichtgelegenheit 
18:30 RB: Vorabendmesse
Sonntag, 16.02.2025 6. SONNTAG IM JAHRESKREIS
  8:30 GR: Rosenkranz
  9:00 GR: Heilige Messe (Josef u. Ida Mieth m. Eltern)
  9:00 RH: Heilige Messe (Maria, Josefa u. Rosa Ruf u. Ulrich, 

Kreszentia u. Walter Ruf m. Ang./Friedrich u. Anna Gäßler )
  9:55 OFF: Rosenkranz 
10:30 OFF: Hl. Amt (1. JM Waltraud Wiedemann m. Marlies/Eveline 

Fleischmann/Roswitha Büchele m. Sohn Thomas/Frieda 
Rückwa/Andreas Berchtold u. Ang.)

10:30 SB: Heilige Messe (Josefine Schmid m. Ang./Florian u. Ernestine 
Eska/Gerlinde Zahler m. Ang.)

Montag, 17.02.2025 Hll. 7 Gründer d. Servitenordens
17:00 OFF: Rosenkranz 
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Dienstag, 18.02.2025 Vom Tage nahesteht. Dabei wird er vor allem auch auf die Situation der christlichen 
17:55 OFF: Feierlicher Rosenkranz + Beichtgeleg. Minderheit im Syrien eingehen.
18:30 OFF: Heilige Messe (latein) Wann? Freitag, 21. Februar 2025, um 18:30 Uhr

(f. d. kranken Priester Pfr. Stabel, Pater Albert u. Pfr. Fimm) Wo? Pfarrer-Portenlänger-Pfarrheim, Offingen
Mittwoch, 19.02.2025 Vom Tage Im Anschluss, ab 20:00 Uhr, ist wieder „Zeit mit Jesus“ – eine besondere 
17:00 OFF: Rosenkranz Gebetszeit, in der wir für auch Syrien und den Frieden in der Welt beten. 
18:00 GR: Rosenkranz „Kommt und seht!“
18:30 GR: Heilige Messe (JM Hermine Bronnhuber m. Erwin/Elsa 

Englert/Barbara u. Josef Spitzer m. Anita u. Walter) Marienandacht mit Krankensegen
Donnerstag, 20.02.2025 Vom Tage Am Sonntag, den 23. Februar 2025, um 15:00 Uhr in Offingen, feiern wir 
17:55 OFF: Rosenkranz + Beichtgelegenheit die traditionelle Marienandacht rund um den Festtag Unserer Lieben Frau 
18:30 OFF: Heilige Messe (Rita Geitz u. Ang.) von Lourdes. Mit tiefem Vertrauen auf die Fürsprache der Gottesmutter und 
Freitag, 21.02.2025 Hl. Petrus Damiani die heilende Kraft des dreifaltigen Gottes lade ich Sie herzlich ein. Während 
17:00 OFF: Rosenkranz der Andacht wird der Krankensegen gespendet, und Sie haben die 
18:30 OFF: Vortrag von Pfr. Dr. Ulrich Lindl Gelegenheit, einen persönlichen Einzelsegen mit dem Allerheiligsten zu 

„Welche Zukunft erwartet Syrien?“ im Pfarrheim empfangen. "Ich schaue Jesus an - und er schaut mich an." Lassen Sie sich 
20:00 OFF: „Zeit mit Jesus“ in dieser innigen Begegnung von seinem Frieden, seiner Nähe und seiner 

Anbetung und Lobpreis mit modernen geistlichen Liedern Liebe berühren. 
Samstag, 22.02.2024 KATHEDRA PETRI Ich freue mich auf Ihr Kommen!
16:00 OFF: Beichtgeleg. in der Sakristei bis 17:00 Uhr Ihr Seelsorger und Pfarrer Schmid
17:00 OFF: Rosenkranz 
18:30 SB: Vorabendmesse Füreinander/Miteinander zum Fasching
Sonntag, 23.02.2025 7. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Herzliche Einladung zu einer fröhlichen Faschingsveranstaltung am Don-
  8:30 GR: Rosenkranz 

nerstag, den 27. Februar 2025, um 14:00 Uhr im Pfarrheim Gund-
  9:00 GR: Heilige Messe 

remmingen. Verbringen wir gemeinsam einen heiteren Nachmittag. voller 
  9:00 RB: Heilige Messe

guter Gespräche und einem bunten Programm mit humorvollen Einlagen. 
  9:55 OFF: Rosenkranz 

Für Ihr leibliches Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt - genießen Sie köstli-
10:30 OFF: Hl. Amt (JM Birgit Brida m. Ang./JM Adelheid Löbner m. 

che Faschingsleckereien in geselliger Runde! Kommen Sie vorbei, bringen 
Emil u. Ang./JM Josef Strehle m. Ottilia/Karl u. Maria Kaiser m. 

Sie gute Laune mit!
Ang./Lotte u. Hans Schaider/Fridolin Britzelmaier m. Ang./Erna u. 
Adolf Perl m. Eltern)

Seniorenfasching in Rettenbach10:00 GR: Kinderkirche im Pfarrheim
Wir laden Sie herzlich ein zum traditionellen Seniorenfasching am Freitag, 15:00 OFF: Marienandacht mit Krankensegen 
den 28. Februar 2025, um 14:00 Uhr im Pfarrheim Rettenbach. Freuen Sie 
sich auf eine fröhliche Zeit mit Kaffee, Tee, Faschingsgebäck, humorvollen 
Einlagen und einem besonderen Auftritt des CCH. Gemeinsam wollen wir 

Informationen aus der PG lachen, feiern und die närrische Zeit genießen! 
Helau und Hurra     

Wir suchen Sie! Ihr PGR

Lourdeskapelle in Rettenbach
KINDERKIRCHEDie Lourdeskapelle in Rettenbach wurde viele Jahre mit viel Hingabe von 
Geschminkt & verkleidet, ob groß oder klein, wir laden zum bunten FA-der Familie Winkler gepflegt. Für diesen unermüdlichen Einsatz möchten 
SCHINGSGOTTESDIENST am  ins wir ein herzliches „Vergelt’s Gott“ aussprechen! Um auch in Zukunft die Sonntag, 23.02.2025 um 10.00 Uhr
Pfarrheim Gundremmingen ein. Wir freuen uns auf viele bunte Maschkerle.Schönheit und den Erhalt der Kapelle sicherzustellen, suchen wir Inte-
Euer Kinderkirche Team  ressierte, die sich ehrenamtlich an der Pflege der Kapelle beteiligen möch-

ten. Bei Interesse melden Sie sich bitte im Pfarrbüro unter der Telefon-
nummer 1809 oder wenden Sie sich direkt an den Pfarrgemeinderat. Vielen Faschingsnachmittag
Dank für Ihre Unterstützung! Herzliche Einladung zu unserem bunten Faschingsnachmittag am gumpigen 

Donnerstag, 27. Februar um 14.00 Uhr im Pfarrheim Gundremmingen. 
Jahresrechnung 2023 - Rettenbach Bei Kaffee und Faschingsgebäck möchten wir ein paar fröhliche Stunden 

verbringen. Zur Unterhaltung spielt wie immer die beliebte Kapelle Die Jahresrechnung 2023 der Katholischen Kirchenstiftung St. Ulrich liegt 
WaRuKa. Auf Ihr Kommen, gerne kostümiert, freuen sichvom 3. bis 20. Februar zur Einsicht im Pfarrbüro aus.
Pfarrgemeinderat Gundremmingen, Miteinander-Füreinander 
und der Seniorenverein GundremmingenWelche Zukunft erwartet Syrien?“

Diese Frage bewegt gerade viele Menschen - und das weltweit. Seit bald 
14 Jahren leidet das Land und seine Menschen unter einem erbitterten 
Bürgerkrieg und seinen unmenschlichen Folgen. Viele politisch-religiöse 
Gruppierungen waren in jahrelangen Kämpfe gegeneinander verstrickt; und 
ausländische Mächte hatten ihre Interessen und damit ihre Finger im Spiel. 
Nach dem Sturz des Assad-Regimes ging ein Aufatmen durch Syrien und 
die Welt. Und doch: die Anspannung bleibt. Wie werden die neuen 
Machthaber das Land in Zukunft führen? Können sie es dauerhaft 
befrieden? Und wie ergeht es den Gläubigen in diesem urchristlichen Land, 
in dem sie zum ersten Mal „Christen“ genannt wurden? Und hatte der 
Apostel Paulus sein Berufungserlebnis nicht vor den Toren der Stadt 
Damaskus…
Pfarrer Dr. Ulrich Lindl war während der letzten Jahre des Bürgerkriegs 
wiederholt in Syrien um die Partnergemeinde seiner Pfarrei Biberbach zu 
besuchen. Seine Erfahrungen, Eindrücke und viele Bilder bringt er mit, um 
einen kleinen Einblick zu geben in ein Land, das uns im Glauben besonders 

Termine vom 15.02.25 bis 21.02.25

Sonntag, 16.02. Septuagesimae
09.00 Uhr Gottesdienst

Pfarrerin Ulrike Berlin
Kapelle im Kreiskrankenhaus Günzburg
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Evang.-Luth. Pfarramt I, Augsburger Str. 31, 89312 Günzburg

Pfarrer Frank Bienk

Evang.-Luth. Pfarramt II, Reichenberger Str. 8, 89312 Günzburg

Öffnungszeiten Pfarrbüro: Di., Mi., u. Fr.. von 8:30 - 12:30 Uhr

Do., von 14.30 - 17.00 Uhr

Tel.: 08221 / 64 79, Fax: 08221 / 2 18 08 

E-mail: pfarramt.guenzburg@elkb.de

0

0

Gottesdienste in der
Versöhnerkirche in Offingen
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10.15 Uhr Gottesdienst, auch im Livestream auf YouTube. Den
Link werden Sie auf unserer Homepage unter
www.guenzburg-evangelisch.de finden.
Pfarrer Alexander Frey
Evang. Gemeindehaus Günzburg

Mittwoch, 19.02.
15.00 Uhr Gebet um Frieden in und um uns

Lasst euer Licht leuchten_Mt. 5,16
Ökumenische Seelsorge an den Kliniken Günzburg
Evang. Kirche "Zum guten Hirten", 
auf dem Gelände des BKH

Herzliche Einladung zu einem Verwöhnabend für Frauen
Wann: Mittwoch, den 12. März 2025, Beginn 19.00 Uhr
Wo: Heinrich Sinz Haus
Heinrich Sinz Str. 6, Ichenhausen
Unkostenbeitrag: 10,00 € für Sekt und Häppchen
Thema: Gute Laune - wenn Worte Wunder wirken
Ein Vortrag mit Inspiration und Abenteuer, Kraft und Leichtigkeit. Mit Farben 
und Emotionen. Mit Stille und Magie. Zum Lachen, aufblühen und Wunder 
erleben. Referentin: Theresia Zettler
KLB im Dekanat Günzburg

Dienstversammlung und ordentliche Mitgliederversammlung mit 
Neuwahlen am 07.03.2025 um 20:00 Uhr im Feuerwehrhaus Offingen
Am Freitag, den 07. März 2025, findet um 20.00 Uhr im Feuerwehrhaus 
Offingen (Schulungsraum) eine Dienstversammlung statt. 
Hierzu sind alle Feuerwehrjugendliche und Feuerwehraktive eingeladen. 
Die Teilnahme in Uniform ist erwünscht.
Im Anschluss an die Dienstversammlung findet die ordentliche Mitgliederver-
sammlung der FF. Offingen e.V. statt. 
Hierzu sind alle Mitglieder eingeladen.

Tagesordnung Dienstversammlung
1. Begrüßung durch 1. Bürgermeister Thomas Wörz
2. Jahresbericht des Kommandanten
3. Bericht des Jugendwartes
4. Grußworte der Feuerwehrinspektion
5. Neuaufnahmen
6. Ehrungen
7. Beförderungen
8. Wünsche, Anträge

Im Anschluss an die Dienstversammlung findet die ordentliche Mitgliederver-
sammlung der FF Offingen e.V. gemäß §12 der Vereinssatzung statt. 
Hierzu sind alle Mitglieder freundlich eingeladen.

Tagesordnung Mitgliederversammlung
1. Begrüßung durch 1. Vorstand Christian Baumeister
2. Protokollverlesung des Vorjahres
3. Jahresbericht des Vorstandes
4. Kassenbericht
5. Berichte der Kassenrevisoren
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Ehrungen
8. Neuwahl der Vorstandschaft
9. Neuwahl der Kassenrevisoren
10. Wünsche, Anträge

Thomas Wörz Marcel Strehle Christian Baumeister
1. Bürgermeister 1. Kommandant 1.Vorstand

 

 

Osterkerzen-Basteln 2025
An folgenden Terminen findet das Osterkerzen-Basteln im Pfarrheim statt:
24.02.2025 13.30 Uhr
06.03.2025 13.30 Uhr
09.03.2025 19.00 Uhr 
10.03.2025 13.30 Uhr

Wir freuen uns, wenn wieder viele fleißige Hände zum Basteln kommen 
können. Natürlich können die Kerzen auch zuhause gebastelt werden – 
einfach an den Terminen im Pfarrheim vorbeikommen und Material 
mitnehmen. Bitte ein spitziges Messer und ein Handtuch mitbringen.

Im Namen des Frauenbund-Teams
Petra Imminger

Vereinsnachrichten



 

Rundenwettkampfsaison 8. Durchgang:
LG Gau Gruppe A1: Offingen 2 schoss gegen Rieden und gewann mit 1112 
R. zu 1076 R.. Philip Göhler schoss gute 382 R., Engelbert Abold 366 R. und 
Isabella Maier 364 R..

LG Gau Gruppe A1: Offingen 3 trat gegen Gundremmingen an und verlor 
mit 1043 R. zu 1094 R.. Jürgen Kohlhepp erzielte 364 R., Laura Brezger 354 
R. und Veronika Gleixner 325 R..  

Luftpistole: Offingen 1 trat gegen Ichenhausen an und verlor mit  1030 R. 
zu 1049 R.. Michael Schütz erzielte 353 R., Armin Pfäffle 345 R. und 
Hermann Hins 332 R..

Terminvorschau:
13.03.2025 / 18:30 Uhr 
Gottesdienst für unsere verstorbenen Mitglieder

 
15.03.2025 / 19:00 Uhr 
Generalversammlung mit Jahresabschlussfeier im Sportheim Offingen

Mitgliederversammlung am 07.03.2025
Der Obst- und Gartenbauverein Offingen e.V. hält am Freitag, den 
07.03.2025 um 19.00 Uhr im Klaiberhaus in Offingen (Leonhardstr. 1) 
seine Mitgliederversammlung ab.
Wir möchten unsere Vereinsmitglieder zu dieser Veranstaltung recht herz-
lich einladen. 

Tagesordnung:
- Begrüßung durch den Vorstand
- Totengedenken
- Grußworte der Ehrengäste
- Tätigkeitsbericht
- Kassenbericht
- Bericht der Kassenprüfer mit Entlastung 
- Vortrag: „Gartenliebe und älter werden“  Christiane Mayer
- Ehrungen 
- Wünsche und Anträge der Mitglieder
Die Vereinsleitung

Liebe Offinger,
um einen reibungslosen Ablauf des Faschingsumzug am Sonntag, 16. 
Februar, zu gewährleisten, müssen die Auflagen des Landratsamtes und 
der Gemeinde eingehalten werden. Dazu gehören eine angemessene 
Musiklautstärke und ein Verbot für harte Alkoholika auf den Umzugswagen. 
Auch Besucher dürfen keine brandweinhaltigen Alkoholika mitbringen und 
konsumieren. Ein Sicherheitsdienst wird die Einhaltung der Vorschriften 
überwachen. Nach dem Umzug wird eine Kehrmaschine die Strecke 
säubern.

Wir bitten alle Anwohner die Überreste des Umzugs auf die Straße zu 
kehren, damit die Kehrmaschine diese mitnehmen kann. Bereits im Voraus 
möchten wir uns ganz herzlich bei an alle Anwohner, alle freiwilligen Helfer 
und alle diejenigen, die zum Gelingen des Umzuges beitragen bedanken!

Die Faschingsgesellschaft OFFONIA
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Bayerisch-Schwäbischer Fastnachtverband e.V.
„Schwaben weissblau“, die Jubiläums-Fernsehsitzung aus Memmin-
gen
Am Freitag, dem 14. Februar kommt ab 20.15 Uhr im BR die dreistündige 
Ausstrahlung der beliebten und unterhaltsamen Prunksitzung „Schwaben 
weissblau, - hurra und helau“ aus der Memminger Stadthalle, die wiederum 
zum bunten Narrentempel umdekoriert ist. Sitzungspräsident Georg Ried 
vom Fasnachts-Hoigata Kaufbeuren führt in gekonnter Weise durchs 
interessante und kurzweilige Pogramm. Es ist eine grossartige Mischung 
mit Musik durch die Sitzungskapelle der „AllGeier“ die schon von Anfang an 
dabei sind, politischen Büttenreden, Stimmenimitator Wolfgang Krebs, 
Komik, zünftiger Guggamusik, schwäbisch-alemannischer Fasnacht, 
originelle Meichelbecks Zenta, Schwablantiks Singspecktakel aus Burgau, 
lustigem Klamauk und Ballonkünstler Tobi van Deinen, gebürtiger Offinger. 

Nachdem dies nun die 22. BR-Fernsehsitzung ist, wird ein besonderes 
Highlight natürlich auch die BSF-Jubiläumsgarde sein, die mit 22 Tänzerin-

 Öffnungszeiten im Rathaus und wichtige Telefonnummernnen auftritt. Diese sind aus den verschiedensten Regionen des zwischen-
zeitlich 44-jährigem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverbandes und Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8.00 bis 10.00 Uhr 
haben etliche Trainingsstunden hinter sich, um einen tollen Marsch zu prä- Donnerstag von 16.00 bis 18:00 Uhr  
sentieren. Auch aus unserem Landkreis Günzburg sind mit dabei: Carneval-

Gemeinde: 9680-0, 9680-11 (Bürgermeister) Club Harthausen, Knoronia Knöringen, Kötzer Narren-Club, Leipheimer 
 9680-13 (Vorzimmer) 9680-12 (Bauhofleiter) Haufen, Lustige Carneval-Vereinigung Waldstetten die ihr 55-jähriges 
 Fax: 9680-20Bestehen feiert und natürlich auch unsere Offonia Offingen, die vor 65 

E-Mail: Rathaus@gundremmingen.deJahren gegründet wurde. 
Bauhof: In der Bachstraße: 1218
Fax: 967781Diese kunterbunte Narrensitzung im Memminger Hexenkessel gibt einen 
E-Mail: bauhof@gemeinde.gundremmingen.deinteressanten Einblick in das fröhliche und lustige Faschingstreiben unserer 
Feuerwehrgerätehaus: 8045771Heimat vom Ries bis ins Allgäu. Die Sendung wird auch im SWR am 
Grundschule: Leiterin: 9680-50, Klasse 1: 9680-51,Sonntag, dem 16. Februar ab 20.15 Uhr zu sehen sein. Also schalten Sie 

 Klasse 2:  9680-53, Klasse 3: 9680-56,bitte ein und und genießen Sie die 5. Jahreszeit. Wir wünschen dabei viel 
     Klasse 4: 9680-54, Spaß und Vergnügen. 

Turnhalle: 9680-58, Werkraum: 9680-57
Fax: 9680-60Eugen  Müller
E-Mail Schulleitung: gs@gundremmingen.deGründungs- u. Ehrenpräsident des 
Internet:       http://www.gundremmingen.de/schule Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtverbandes e.V. und

Ehrenmitglied im Bund Deutscher Karneval Köln e.V.
VHS Tel.: 08224/804620  oder  

Kindergarten: Leiterin: 9680-31, Gruppe 1: 9680-32,
Gruppe 2: 9680-33, Gruppe 3: 9680-34 

E-Mail: en  
Kulturzentrum großer Musiksaal: 9680-71, 

kleiner Musiksaal: 9680-72, Foyer: 9680-73

Dorflädle Gundremmingen
Tel.Nr. 8003948
Öffnungszeiten: 

Montag:       6:00 - 13:30 Uhr
Dienstag:      6:00 - 13:30 Uhr
Mittwoch:    6:00 - 13:30 Uhr
Donnerstag: 6:00 - 18:00 Uhr
Freitag:        6:00 - 18:00 Uhr
Samstag:     6:00 - 12:00 Uhr

Montag bis Mittwoch nachmittags geschlossen
 

Öffnungszeiten Wertstoffhof
Ganzjährig samstags von 13.30 bis 15.30 Uhr

Wertstoffe sowie Grüngut, Baum- und Strauchschnitt
Zusätzlich von April bis September Mittwoch von 18.00 bis 19.00 Uhr 

Oktober mittwochs von 17.00 bis 18.00 Uhr

Öffnungszeiten Spielplatz an der Kirchstraße
täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr

Senioren helfen Senioren „Wir für uns“
Tel. 08221 930 1792, 
Dienstag, Mittwoch und Freitag, 9.00 - 12.00 Uhr

0

0

http://www.vhs-guenzburg.de/Gundremmingen

kindergart @gundremmingen.de

www.wirfueruns-gz.bayern

Amtliche Bekanntmachungen für die Gemeinden 

Offingen und Gundremmingen sind stets im Teil 

"Amtliche Bekanntmachungen der VGem. Offingen" 

zu finden.

der Gemeinde 
Gundremmingen

AMTSBLATT

Amtliche Bekanntmachungen

http://www.vhs-guenzburg.de/Gundremmingen
mailto:kindergart@gundremmingen.de
http://www.wirfueruns-gz.bayern
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b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Verwal-
tungsgemeinschaft) einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-WAHLBEKANNTMACHUNG
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im ver-zur Bundestagswahl
schlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahl-

1. Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt.
schein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 

Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der 

2. Die Gemeinde Gundremmingen
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die 

bildet einen Wahlbezirk. Der Wahlraum befindet sich in
wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahl-
scheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlberechtigte 

Kulturzentrum Gundremmingen, Schulstraße 5, 89355 Gundremmingen
Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl 
wählen kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht 

Der Wahlraum ist barrierefrei nicht barrierefrei.
rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an 
ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12 Uhr, 
besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu 

3.    Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
beantragen, wenn die wahlberechtigte Person glaubhaft versichert, dass 

um 16:30 Uhr im Kulturzentrum Gundremmingen, Schulstraße 5, 89355 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder sie ihn verloren hat.

Gundremmingen zusammen.

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur 
4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks 

persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter 
wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die Wählerinnen 

anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des 
und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Per-

Bundeswahlgesetzes).Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkun-
sonalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

dig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert 
Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben.

ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleis-
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler 

tung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberech-
erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 

tigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweit-

schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
stimme. 

Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewer-
Bundeswahlgesetzes).

ber und Bewerberinnen der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter An-
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbei-

gabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
führt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 

bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts 
oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zu-

von dem Namen jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis für die 
lässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 

Kennzeichnung,
oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der 
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 

Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und 
Strafgesetzbuches).

jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber oder Bewerberinnen der zuge-
lassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für 

Datum Unterschrift
die Kennzeichnung.

14.02.2025

Die wählende Person gibt 
ihre Erststimme in der Weise ab,
dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein 
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten soll,

und ihre Zweitstimme in der Weise ab,
dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des 
Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in 
der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfol-
gende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises
oder

Es wurden im Rathaus ein Anhänger / Kreuz und ein goldener Ohrring abge-
geben, beides wurden im Ober- und Unteranger gefunden.

Diese kann nach telefonischer Vereinbarung, Tel.: 08224- 9680-13 im Rathaus 
Gundremmingen abgeholt werden.



Heimatmuseum Rettenbach

Wer kennt mich noch?
Unter diesem Thema laden die ehrenamtlichen Helfer des Rettenbacher 
Heimatmuseums 

am Sonntag, 16.02.2025 von 14 - 17 Uhr
ein letztes Mal zum Besuch im Schlössle ein.
Was heute ein Waschvollautomat erledigt, wurde vor 60/70 Jahren mit 
allerlei Werkzeugen in der dampfenden Waschküche, die im Eingangsbe-
reich des Museums aufgebaut ist, bewerkstelligt.
Oma und Opa gingen als Kinder täglich mit dem Milchkännchen zum Bauer, 
um Milch zu holen. Eine Wirtshausecke zeigt das Stammtischleben und in 
der Modevitrine belegen einige ausgewählte Exemplare, was früher schick 
war. Tauchen sie ein in die Mitte des letzten Jahrhunderts und finden sie 
Alltagsgegenstände und ihre Handhabung.
Danach werden wir die Ausstellung abbauen und mit einem neuen Thema 
am Internationalen Museumstag wieder öffnen.
Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Ihr Rettenbacher Museumsteam

Carnevals-Club-Harthausen e.V.

Heimatverein Gundremmingen e.V.
Haus- und Hofnamen
Am 27.06.2024 beschloss der Gemeinderat Gundremmingen das Anbrin-
gen von Haus- und Hofnamen zu unterstützen. Mehr als zwei Dutzend Schil-
der sind bereits angebracht. Ein großes Stück Erinnerungskultur.
Auf Grundlage der Häuserbeschreibung im Heimatbuch von Florian Mayr 
wurden von beinahe einhundert Anwesen Vorschläge erarbeitet. Wer 
Interesse an einem Schild für sein Anwesen hat  (DIN A 4 quer, 297x210 
mm, Material Dipond, kann mit vier Schrauben am Zaun oder an der Haus-
wand angebracht werden), dem stehe ich gerne zu einem Gespräch (Tel. 
90255) bereit bzw. komme vorbei. Auch kann ich gerne per Mail vorab den 
Vorschlag zusenden. Bitte hierzu eine Mail an Hans.Joas@bnv-gz.de 
schreiben. 
Aufgrund der eingeholten Angebote fallen die Kosten günstiger aus als in der 
Gemeinderatssitzung angenommen. Die Eigenbeteiligung der Haus- und 
Hofbesitzer liegt jetzt bei 20 €.
Die Haus- und Hofnamen sind ein wichtiges kulturelles Erbe und ein 
identitätsstiftendes Element für die Gemeinde und ihre Bewohner. Bitte 

Faschingsfeier
machen Sie mit, alte Haus- und Hofnamen vor dem Vergessen zu bewahren. 

Zu unserer Faschingsfeier am 
In der ländlichen Bevölkerung sind die Haus- und Hofnamen oft bekannter 

19. Februar 2025 ab 14.00 Uhr
als der Familienname des Besitzers - zumindest bei der älteren Bevölkerung. 

im Pfarrheim in Aislingen, laden wir
Die Jugend sollte diese Kultur bewahren. Denn: „Jedes Haus hat an Nama 

alle unsere Mitglieder recht herzlich ein.
ond a G´sicht,  jeder Hof hat a Nummer ond a G´schicht“.

Wir freuen uns auf einen fröhlichen und lustigen Nachmittag mit euch.
Selbsverständlich ist gute Laune mitzubringen.

Hans Joas
1. Vorsitzender

die Vorstandschaft
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Freiwillige Feuerwehr  
Gundremmingen 

VereinsnachrichtenVereinsnachrichtenVereinsnachrichtenAktuelles aus der Nachbarschaft

Vereinsnachrichten
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Rasenpflege ganzjährig

Hecken- u. Obstbaumschnitt

Baumpflege u. Fällungen

Garten u. Firmen

Ganzjahrespflege

Zaunbau

Grün-Schnittgutentsorgung

Wurzelstockfräsen

Minibaggerarbeiten

Dienstleistungen u. vieles mehr!

           

Ihr Metzgerei-Brenner-Team
Bergstraße 8 • 89364 Rettenbach • Tel. 08224/1504

wochenendangebote
Gültig am 14./15.02.2025

Sauerbraten 100 g  1,59

“Falsche” Kotelett -paniert- 100 g    -,79

geschnetzeltes “Waldpilz” 100 g  1,29

lyoner im Ring -grob und fein- 100 g  1,09

haussalami 4-fach sortiert

(Pfeffer, Chili, Zwiebel, Paprika) 100 g  1,69

IHR STEHEN!INSERAT
HIER KÖNNTE 

Rufen Sie uns an: Tel. 09070 90040

Höslerstraße 2,

86660 Tapfheim

Telefon: 09070/90060,

Fax: 09070/1040

E-Mail: offingen@altstetter.de
GmbH

zur wöchentlichen Verteilung für das Amtsblatt; 

Gebiet: Offingen und Schnuttenbach
Auch für Jugendliche ab 13 Jahre.

Wir suchen:

Austräger (m/w)
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